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Theologie des Laıen
/u den Spannungen zwıischen dem Zweıten Vatikanischen Konzil un der Laıen-

Instruktion

Die VO acht Vorsıtzenden vatıkanıscher Behörden unterzeichnete und VO Papst
„1N torma specıfica“ approbierte „Instruktion einıgen Fragen über die Mıtar-
beıt der Laıien a Dıienst der Priester“ VO November 997 nımmt ın Anspruch,
eıne ıld gewachsene Praxıs 1mM Sınn des Zweıten Vatiıkanischen Konzıils ICRU-
heren. Durch dieses Vorgehen werden 7Z7Wwel grundlegende Fragen der nachkonzi-
lıaren Kırche abermals zugespitzt: Wer 1St für die Interpretation und Rezeption
des /weıten Vatikanischen Konzıils zuständıg? Sınd die Konzilstexte S da{fß
sıch Vertreter des SOgCNANNLEN jurıdisch-hierarchischen Kırchenmodells ebenso
darauf beruten können Ww1€e die Anhänger eıner Volk-Gottes- der Communı10-
Theologie?

An diıe rage schliefßt sıch als Folgefrage Wollen die vatıkanıschen
Kongregationen die Formulierung ın der Kırchenkonstitution (LEG 12) un: der
Offenbarungskonstitution (DV, Kapıtel) dahingehend interpretieren, da{ß das
bıschöflich-päpstliche Lehramt der alleinige Interpret ISt, dem sowohl WwI1ssen-
schafrtliche Theologie W1e€e der Glaubenssinn des Gottesvolkes Gehorsam le1-
sten haben? Die weltweıten Reaktionen aut die Instruktion haben jedenfalls die
Zweıtel an eıner umtassenden un: ın diesem Sınn katholischen Kommunikations-
und Informationspolitik der vatıkanıschen Behörden verstärkt. Welche Bischots-
konterenzen wurden wiırklich gefragt? Welches Gewicht haben Nuntiaturbe-
richte und Denunzıatiıonen 1m Verhältnis prıvaten der auch öffentlichen Anı
erungen VO anders denkenden Bischöten? Zur zweıten Frage 1St anzumerken:
Es 1St richtig, da{fß die Konzilstexte gerade da, dıe beiden Ekklesiologien aut-
einanderstofßen, eıne TNCUEC Art VO Kompromifß kreiert haben den „Kompromifßs
des unvermuittelten kontradıktorischen Pluralismus“ Nun haben treilich Theolo-
SCH, die ZUu eıl iınzwıschen selbst Bıschöte geworden sınd, darauf autmerksam
gemacht, dafß CS ın Sachen der Konzilshermeneutik durchaus vernünftige un:! ın
der Kırche anerkannte Regeln gibt“. Grundlegend oilt auch 1er‘ Keın Text dartf
tür sıch interpretiert werden. Er 1STt ın den größeren Kontext hineinzustellen,
schließlich ın den Kontext des Konzıls als Ereign1s ın der Kırchengeschichte

Jahrhunderts überhaupt. Deshalb 1St D richtig danach tragen, welche In-
terpretation dem Gelst des Konzıls entspricht. Dıiesen tinden WIr nıcht unabhän-
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IS VO den Buchstaben, quası hınter ıhnen. Zu den Buchstaben gehört jedoch
auch das Studium der Akten der Konzıilsdebatten, AUS denen zumiındest die Per-
spektive der Konzilsväter eindeut1ig erhoben werden ann Solange diese herme-
neutischen Regeln 1m innerkırchlichen Dıialog nıcht VO allen praktizıert werden,
verbleibt dıe Theologie der Laıen un: der nıcht-ordinierten pastoralen Berute ın
eiınem Zwischen, das s$1e zerreißen droht Im tolgenden wırd eıne ın der Per-
spektive der Communio- T’heologie WONNCHC Interpretation einschlägiger Kon-
zılstexte entsprechenden Aussagen der Instruktion gegenübergestellt Zunächst
heißt C5, sıch die grundlegende Perspektive des /weıten Vatikanischen Konzıils
vergegenwärtigen. Danach sınd einschlägıige Aussagen ın der Kırchenkonstitution
sSOWwIı1e ın dem Dekret ber das Apostolat der Laıen 1m Kontext ınterpretieren.

Dıie Laıien ın der ekklesiologischen Perspektive des Zweıten V%1tikanischen
Konzıls

Seılt der Aufßerordentlichen Bischofssynode 985 gilt „Communio“ auch kırchen-
otffiziell als dıe Leıitidee der Texte des / weıten Vatıkanıschen Konzıls Freıilich
1STt Communı1o0 eın eindeutiger Begriff: Dıie Bandbreite seıner Verwendung 1ST

Aufßerdem wurde auf der erwähnten Synode un erst recht ın dem 997
publızıerten Schreiben der Glaubenskongregation ” der Versuch nte  men,
die ın den Texten des Zweıten Vatiıkanischen Konzıils ımplızıerte ommunı0-Ek-
klesiologie sınnwıdrıg als Stärkung der unıversalen Kırche (taktisch der zentralen
Leıtung der Kırche) A ınterpretieren.

Nıcht Communi10, sondern AI Gottes hatten dıe Konzilsväter Zur explizıten
Leitidee der Kırchenkonstitution gewählt. Sıe ließen sıch dabei VO verschiede-
NC  —; Intentionen leiten: die entscheidende W alr wohl, beim Reden VO Kırche
nächst ber das reden, W as alle, dıe Glieder dieses Volkes sınd, angeht. Das
vorausgehende Kapıtel 1St überschrieben: „Vom Geheimnıis (Mysterrum) der
Kırche“ Intendiert 1ST damıt aber weder eıne Sakralısierung der Kırche och eıne
Beschränkung auf ıhr inneres Leben Ausblendung der iußeren Strukturen.
Denn WwI1e uns die Schultheologie lehrt, gehören eiınem Sakrament die Eıinset-
ZUNg durch Jesus Christus, das aufßere Zeichen un: die iınnere Gnade Das Reden
VO der Kırche als Mysteriıum ann autf diese Eınsetzung durch Jesus Christus
bzw. durch den drejieinıgen (sott hınweisen: Kırche ebt nıcht AUS sıch selbst. Als
Zeichen und Werkzeug ebt s1e zugleich nıcht für sıch selbst. Hınsıichtlich des
zweıten un! drıtten Elements 1m Sakramentsbegrift oilt 6 1UnNn beachten: Da-
mıiıt dıe „innere Gnade“ nıcht verdunkelt wırd, mu{ das aufßere Zeichen bei aller
Vorläufigkeit un:! Fragmentarıtät ıhr entsprechen. ıne Kırche, die sıch als ZC1-

tralıstisch verwaltete Papstmonarchie präsentiert, 1St nıcht geeıgnet, Zeichen un
Werkzeug der ın (sott gegründeten Communı10 se1n.
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Dıie doppelte Relativität des Sakraments Kırche (nıcht aus sıch selbst nıcht
für sıch selbst) und dıe miı1t der Idee der Kırche als 'olk (Csottes verbundenen In-
tentionen lassen sıch sachgerecht ın der Leıitidee Communı1o0 zusammentühren.
Wer sıch auf Communı10 beruft, annn weder ıhre theo-logische Gründung 1m
Mysterıum CGsottes och dıe notwendige Entsprechung VO Grundlegung un
Struktur mıßachten. Rıchtig bleibt, da{fß e primär nıcht die Strukturen geht.
ber erweılst sıch als theologisch! kurzschlüssig b7zw. als VO estimmtem
strategischem Interesse epragt, 1mM Namen des Mysteriıums der des Sakra-

VO Strukturdebatten abgelenkt werden soll Es 1St Ja paradox beobach-
tcn, da{ß gerade diejenigen, welche die Strukturen für sekundär erklären un:! azu
aufruten, dıe Strukturdebatten beenden, selbst der Aufrechterhaltung be-
stiımmter Strukturen sehr interessiert sınd

Was bedeutet dies 1m Blick auf eiıne Theologie der Laien? Alle ın der Kırche
sınd beruten un gesendet, ın der Kraft des Heiligen Gelistes also nıcht AUS e1ge-
NCIN, sondern VO dem her, W as der dreieinige (Gsott 1ın der Heıilsgeschichte uns

hat Zeugni1s geben, sıch den anderen Menschen zuzuwenden. Denn
1Ur dann, Kırche nıcht für sıch selbst lebt,; annn S1e MI1t sıch ıdentisch blei-
ben Alles, W as Menschen ın der Kırche tun, 1St also dankbare Antwort un kon-
SCQqUCNLES Leben aufgrund dessen, W as (sott ımmer schon uns hat un
Tag für Tag uns LuUL Es o1bt ın der Kırche keine Heıilsvermittlung iın dem Sınn,
als hätte Gott zunächst 11UT den Amtsträgern ın der Kırche seıne Wahrheit geof-
enbart un iıhnen die Sakramente quası als eiıgenen Schatz anveritiraut und diese
würden ann 1mM Blick aut das übrıige 'olk (sottes pastoral tätıg werden Es 1St
vielmehr 5 da{fß alle beruten und gesendet sınd, als Gemeıinschaft aut die Welt
hın handeln. Dıiese Gemeinschaft I1St dann selbst och eınmal strukturiert, aber
eindeutig 1St. Ile Amter gehören In die Kırche un: nıcht über das 'olk Gottes.
Laıen sınd also alle 1ın der Kırche, insotern alle ZUuU 'olk (sottes gehören.

Aspekte ın Lumen Gentium

In der Kırchenkonstitution versuchten die Konzıilsväter, den Gedanken des Vol-
kes Gottes b7zw. der Communı1o0 konkretisieren, ındem S1e VON der Teilhabe
aller Christgläubigen A den reıl Ämtern Jesu Christiı handeln. Als die römisch-
katholische Theologie dıe auf Calvın zurückgehende Lehre VON den dreı Ämtern
übernahm, wurde S1iEC zunächst aut die Amtsträger der Kırche bezogen. Das
Zweıte Vatıkanısche Konzıil spricht VO der Teilhabe aller Gläubigen den reı
Ämtern (und provozıert dadurch dıe Frage ach der spezıfischen orm der eıl-
habe durch dıe ordiniıerten Dienste):

Teilhabe Priestertum Jesu Christi. In diesem Gedanken verbinden sıch
mehrere Motive: Zunächst eiınmal oreift die ede VO priesterlichen 'olk altte-

2



Bernd Jochen Hilberath

stamentliche Theologie auf, die Israel als das VO Gott erwählte Volk bezeichnet,
das ın Lob un ank un: 1m Zeugni1s VOT der Welt priesterlich handelt . Insotern
1St nıcht jeder Einzelne un jede Einzelne Priester, sondern dıe Kırche als (GGanze
1ST priesterliches Gottesvolk. Um 1er Klarheit schaffen, I1ST treıilich auch A

tragen, W as enn mMı1t Priestertum gemeınt sel. Jesus Christus 1STt Hoherpriester,
1St Priester un: Optergabe zugleıch, weıl sıch selbst, se1ın Leben (Gott

den Vater ZUu Heıl der Weltrt hıngegeben hat Dıies bedeutet Erlösung VO Gott
her eın für allemal,;, da{fß D eın priesterliches Iun un: eın opterndes Handeln
in der Kırche 1MmM Sınn eıner Heilsvermittlung b7zw. eiıner Erwirkung VO Erlö-
SUNg nıcht mehr geben annn Was eın für allemal geschehen 1St, annn lediglich
eriınnert werden un ın dieser Anamnesıs/Memorı1a prasent se1n, da{fß die sıch
Erinnernden, dıe dankbar Feiernden hineingenommen werden ın das priesterlı-
che Handeln Jesu Christıi, welches sS1e zugleıich VO  — aller Welt als Heıl für alle be-
ZCUSCN.

Auf dem 7 weıten Vatıkanıschen Konzıil verlor die Kırche ıhr Mifstrauen 45 m
ber dem protestantischen Reden VO allgemeinen Priestertum. Allerdings ent-
scheiden sıch die Konzilsväter ach einer längeren Debatte dafür, nıcht VO all-
gemeınen, sondern VO gemeinsamen Priestertum reden, weıl allgemein als
„unverbindlıch, uneı1gentlıch, blo{fß metaphorisch 1m übertragenen, aber 1W

sentlichen Sınne“ mifverstanden werden könne, WwW1€e die theologische Redakti-
onskommuıissıon austührt®. Neın, 6S handelt sıch U eın wirkliches priesterliches
Gottesvolk, das treilich völlıg abhängig 1St VO dem einzıgen Mıttler un: Hohen-
priester Jesus Christus. Es 1St also VO Neuen Testament her legıtım, ın der
Nachtolge des einzıgen Priesters Jesus Christus das Gottesvolk insgesamt als
priesterliches bezeichnen. Dıi1e priesterlichen Aufgaben dieses Gottesvolkes
sınd Verkündigung der herrlichen Machttaten Gottes:; sıch selbst Tag tür Tag e1In-
setrtzen („opfern“) tür die anderen.

Leider bleiben die Texte des Z weıten Vatiıkanischen Konzıls nıcht konsequent
be1 dieser Mıtte neutestamentlicher Priestertheologie. Immer wıeder schlägt der
Zeıger der Argumentatıon 1ın Rıchtung eınes eher vorkonziılıaren Priesterver-
ständnisses Au  ® Man sıeht CS daran, da{fß der konkrete Vollzug des Priesterseins
des Gottesvolkes ann doch ganz stark mıiıt der Teılhabe, der „particıpatio
tuosa”, den Sakramenten un:! VO allem der Eucharistie exemplıtizıert wırd
Durch dıe Art un: Weıse, WI1eEe 1es tormuliert wiırd, erhält das, W as INa  — ın der
Fachtheologie das „Kultisch-Sacerdotale“ NeENNT, annn doch wıeder eınen Ak-
zent Bezeichnenderweise spielt diese Schlagseite auch ın der nachkonziliaren De-
batte bıs heute eıne entscheidende Rolle

Teilhabe Propheten- bzw Lehramt. Lumen Gentium 12, 1St eın Parade-
beispiel dafür, da{fß das Konzıil ZWAar eıne Perspektive aufmacht, aber zugleich
die bıs dahın dominierende Ekklesiologie ıntegriert, da{ß der nachkonziliare
Streıit die Interpretation VO Buchstaben un Gelst programmıert 1St. lle
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Christgläubigen haben Anteıl am Geilst der Wahrheit, alle tragen Al ® Wahrheits-
tindung ın der Kırche be1ı

„Das heilige Gottesvolk nımmt auch teıl A dem prophetischen Amt Christi, ıIn der Verbreitung se1-
NCS lebendigen Zeugnisses VOT allem durch eın Leben ın Glaube un Liebe, ın der Darbringung des
Lobesopters Al (ott als Frucht der Lıppen, dıe seiınen Namen bekennen (vgl Hebr 13, 15)Theologie des Laien  >  Christgläubigen haben Anteil am Geist der Wahrheit, alle tragen zur Wahrheits-  findung in der Kirche bei:  „Das heilige Gottesvolk nimmt auch teil an dem prophetischen Amt Christi, in der Verbreitung sei-  nes lebendigen Zeugnisses vor allem durch ein Leben in Glaube und Liebe, in der Darbringung des  Lobesopfers an Gott als Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen (vgl. Hebr 13, 15) ... Durch  jenen Glaubenssinn nämlich, der vom Geist der Wahrheit geweckt und genährt wird, ... dringt es mit  rechtem Urteil immer tiefer in den Glauben ein und wendet ihn im Leben voller an.“  Unverirrlichkeit ist zunächst eine Eigenschaft des Gottesvolkes als Ganzes und  nicht das Prädikat eines Amtes oder eines Amtsträgers:  „Die Gesamtheit der Gläubigen, welche die Salbung von dem Heiligen haben (vgl. 1 Joh 2, 20.27), kann  im Glauben nicht irren. Und diese ihre besondere Eigenschaft macht sie durch den übernatürlichen Glau-  benssinn des ganzen Volkes dann kund, wenn sie ‚von den Bischöfen bis zu den letzten gläubigen Laien‘  (Augustinus) ihre allgemeine Übereinstimmung in Sachen des Glaubens und der Sitten äußert.“  Die Realisierung des Glaubenssinns erfolgt freilich „unter der Leitung des heili-  gen Lehramtes, in dessen treuer Gefolgschaft es (das Gottesvolk) nicht mehr das  Wort von Menschen, sondern wirklich das Wort Gottes empfängt (vgl. 1 Thess 2,  13), den einmal den Heiligen übergebenen Glauben (vgl. Jud 3) unverlierbar  fest(hält)“. Alles hängt nun davon ab, ob diese Verbindung Volk Gottes — Lehramt  im Sinn einer Communio, eines gemeinsamen Ringens um die Wahrheit, verstan-  den wird oder eher im Sinn eines gehorsamen Entgegennehmens dessen, was die  Vertreter des bischöflichen und päpstlichen Lehramtes lehren. Meines Erachtens  wird die zuletzt genannte Interpretation der Intention des Textes nicht gerecht.  Denn dann hätte es keinen Sinn, von einem immer tieferen Eintauchen in den  Glauben und einer immer konkreteren Anwendung im Leben zu sprechen. Außer-  dem sei daran erinnert, daß selbst das Erste Vatikanische Konzil festgehalten hat,  wenn auch nicht in der feierlichen Definition bzw. ihrem entscheidenden Ab-  schnitt, daß die Päpste aller Zeit sich des Glaubens der Kirche vergewissert haben.  Während dieses Konzil freilich dann, wenn es von Kirche spricht, meist nur an die  Bischöfe denkt, lautet die Option des Zweiten Vatikanischen Konzils, hinter die  nicht zurückgegangen werden kann, daß Kirche alle sind. Schließlich sei daran er-  innert, daß es im Kontext der Stelle aus dem 1. Johannesbrief, die das Konzil für  sich in Anspruch nimmt, folgende Begründung gegeben wird: „Für euch aber gilt:  Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr braucht euch  von niemand belehren zu lassen. Alles, was seine Salbung euch lehrt, ist wahr und  keine Lüge. Bleibt in ihm, wie es euch seine Salbung gelehrt hat.“ (1 Joh 2, 27)?  Papst Paul VI. hat in seiner Enzyklika Evangelii nuntiandi noch einmal das  Konzil in seiner grundsätzlichen Position aufgegriffen. Leider ist aber in der kon-  kreten Struktur der Kirche, was Verkündigung, Kommunikation und Ringen um  die Wahrheit angeht, noch wenig davon zu spüren, daß die Funktion des Lehram-  tes in das Lehr- und Prophetenamt des Gottesvolkes insgesamt eingebunden sein  muß !9,  225Durch
jenen Glaubenssinn nämlıch, der VO Geist der Wahrheit geweckt un: genährt wırd, dringt mıiıt
rechtem Urteil ımmer tieter ın den Glauben eın und wendet ıh 1m Leben voller Z

Unverirrlichkeit 1St zunächst eıne Eıgenschaft des Gottesvolkes als (CGGanzes un
nıcht das Prädikat eınes Amtes der eınes Amtsträgers:

„Dıie Gesamtheit der Gläubigen, welche die Salbung VO dem Heiligen haben (vgl 1 Joh A z“ ann
1m Glauben nıcht ırren. Und diese ıhre besondere Eıgenschaft macht S1C durch den übernatürlichen Jau-
benssiınn des SANZCH Volkes ann kund, WeNnNn S1C {} den Bischöten bıs den etzten gläubigen Laıien‘
(Augustinus) ıhre allgemeine Übereinstimmung ın Sachen des Glaubens un der Sıtten aufßert.“

Die Realisierung des Glaubenssinns erfolgt treilich „unte der Leıtung des heili-
gCnh Lehramtes, ın dessen tLtreuer Getolgschaft 6r (das Gottesvolk) nıcht mehr das
Wort VO Menschen, sondern wiırklıch das Wort (sottes empfängt (vgl. Thess A
13 den eiınmal den Heıligen übergebenen Glauben (vgl. Jud unverlierbar
test(halt)“. lles hängt 1U davon ab, ob diese Verbindung 'olk (sottes Lehramt
1im Sınn eiıner Commun10, eınes gemeınsamen Rıngens um die Wahrheıt, verstan-
den wırd der eher 1m Sınn eınes gehorsamen Entgegennehmens dessen, W AsSs die
Vertreter des bischöflichen und päpstlichen Lehramtes lehren. Meınes Erachtens
wırd die zuletzt Interpretation der Intention des Textes nıcht gerecht.
Denn ann hätte CS keinen Sınn, VO eiınem ımmer tieteren Eıntauchen ın den
Glauben und eıner ımmer onkreteren Anwendung 1MmM Leben sprechen. Aufßer-
dem se1 daran eriınnert, da{fß selbst das Erste Vatikanische Konzıil testgehalten hat,
WCeNnNn auch nıcht ın der teierlichen Deftinition bzw. iıhrem entscheidenden Ab-
schnitt, da{fß dıe Päpste aller Zeıt sıch des Glaubens der Kırche vergewissert haben
Wiährend dieses Konzıil treilich dann, wenn 5 VO Kırche spricht, me1st 1Ur dıe
Biıschöte denkt, lautet die Optıon des / weıten Vatikanischen Konzıls, hinter die
nıcht zurückgegangen werden kann, da Kırche alle sınd Schließlich se1 daran CI -

innert, da{fß CS 1mM Kontext der Stelle aus dem Johannesbrief, dıe das Konzıil für
sıch ın Anspruch nımmt, tolgende Begründung gegeben wırd Ar euch aber gilt:
Dıie Salbung, dıe ıhr VO ıhm empfangen habt, bleibt ın euch, und ıhr braucht euch
VO nıemand belehren lassen. Alles, W as seıne Salbung euch lehrt, 1St wahr un
keine Lüge. Bleibt 1ın ıhm, W1e CS euch seıne Salbung gelehrt hat.“ Joh 2 27}

Papst Paul VI hat 1ın seıner Enzyklıka Evangelıi nuntıandı och eiınmal das
Konzıil ın seıner ogrundsätzlichen Posıtion aufgegriffen. Leider 1St aber ın der kon-
kreten Struktur der Kırche, W as Verkündigung, Kommunikatıon und Rıngen
die Wahrheit angeht, och wen1g davon spuren, dafß die Funktion des Lehram-
tes ın das Lehr- und Prophetenamt des Gottesvolkes insgesamt eingebunden seın
MU
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Teilhabe Hırten- bzw. Könıgsamlt. Es 1St bezeichnend, da{fß 1mM zweıten
Kapıtel der Kırchenkonstitution ZW ar VO der Teıiılhabe aller amn Priestertum und

Propheten- bzw. Lehramt Jesu Christi die ede ISt, da{fß aber die Teilhabe
aller Könıgsamt nıcht ausgeführt wırd Davon 1St annn erst 1im vierten Kapıtel
der Kırchenkonstitution die ede Dıiese Leerstelle zeıgt schon a da{ß das Konzıil
ZWar eıne orofße Vısıon hatte, ıhm aber och die Kraftt tehlte, diese auch 1ın eın
mıißverständliches Konzept MzZusetizen In der Tat wırd 6S Ja dem Punkt be-
sonders schwierig, die Teılhabe aller tormulieren, W as bislang eindeu-
t1g Aufgabe des Amtes WAar Wıe ann da och eıne spezıfische Leitungstunktion
des ordınıerten Dıienstes AaUSgESAYL werden, Wenn doch alle an der Leıtung partız1-
pıeren? Dıie verschiedenen Papıere, die ın Dıiözesen erarbeitet werden, un: die
Dıskussionen dıe kooperative Seelsorge, Uum Gemeıindeleitung ın Koopera-
t10n, 117 duale Leiıtungssysteme sınd eın deutliches Zeichen tür das Rıngen auf
diesem Gebiet.

Gelegentlich wurde eıne Lösungsmöglıchkeıit ın der Formulierung VO Lumen
Gentium 3: gesehen: „Den Laıen 1St der Weltcharakter ın besonderer Weıse e1l-
gen Anders als ın mancher nachkonziliaren Interpretation 1St 1er aber nıcht da-
VO dıe Rede, da{fß die Laıien diejenigen seıen, die ganz ın der Welt stünden. Ihnen
1St vielmehr der Weltcharakter 11UTr In besonderer Weise eiıgen. Aufßfßerdem 1St ın
dem Konzilstext insgesamt nıchts erkennen VO der Gegenüberstellung Heıls-
dienst Weltdienst. LJAS,; W as dıe Laıen als Christgläubige ın der Welt Cun, 1St
Heılsdienst der Welt In diıesem Sınn 1St Weltdienst Heılsdienst, WwW1e€e ın e1-
CM bestimmten theologischen Sınn Nächstenliebe Gottesliebe, Dienst aln Näch-
sten Gottesdienst 1St.

Freılich annn mıiıt dieser Ortsbestimmung, die keine theologische Wesensbe-
stımmung ISt, ann doch eıne Möglıichkeit geschaften werden, wen1gstens anfang-
haft VO der Teilnahme aller könıglichen Amt Jesu Christı sprechen. Die
theologische Brücke, dıe den Weg VO der vorkonziliaren iın die konziliare heo-
logıe ermöglıcht, 1St der Gedanke des Gehorsams. Der Könıig Jesus Christus 1sSt Ja
gerade Könıig als Knecht, als der, der dem Vater gehorsam 1St und seınen Dıiıenst
ın der Welt verrichtet. So heifßt N ın Lumen Gentium 36

„Diese Gewalt teılte seiınen Jüngern mıt, damıt auch S1C ın königlicher Freiheit stehen un:! durch
Selbstverleugnung un! eın heıliges Leben das Reich der Sünde ın sıch selbst besiegen (vgl. Oom 6? 12),
ber auch Christus In den anderen diıenen und iıhre Brüder un! Schwestern ın Demut un:! eduld
em Könıig hinführen, dem dienen herrschen bedeutet. Der Herr l Ja seın Reich auch durch die
gläubigen Laıien ausbreiten, das Reich der Wahrheit un!| des Lebens, das Reich der Heıligkeit nd der
Gnade, das Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens.“

SO richtig der Gedanke ISst, weıl er das Nıcht-für-uns selbst verdeutlicht,
sehr vermi{fßt Ina  — doch gerade AUS der nachkonziliaren Problemlage heraus einıge
Ausführungen Zzur Teilhabe Könıgsamt bzw. aIn Hırtenamt In der Gemeıinde.

In Lumen Gentium S wırd tradıtionel]l kanonistisch tormuliert, da{fß dıe
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Laıien das Recht haben, „AUuSs den geistlichen Gütern der Kırche, VO allem die
Hılte des Wortes (sottes und der Sakramente, VO den geweıihten Hırten reichlich

emptangen“. Nun wırd aber auch die umgekehrte Blickrichtung aufgenom-
IC  - „Und iıhnen sollen S1e hre Bedürfnisse un Wünsche mıiıt der Freiheıit un
dem Vertrauen, Ww1e€e N den Kındern Gottes un den Brüdern und Schwestern ın
Christus ansteht, eröffnen. Entsprechend dem Wıssen, der Zuständigkeıit un her-
vorragenden Stellung, die sS1e einnehmen, haben S1e dıe Möglıichkeit, bisweilen
auch dıie Pflicht, ıhre Meınung 1ın dem, W as das Wohl der Kırche angeht, R erklä-
ren.“ Dıies wırd ann ansatzweıse 1m Blick aut eıne Struktur weıtergeführt,
insotfern CS heißt „Gegebenentalls soll das durch die azu VO der Kırche (wer 1St
aber hıer Kırche?) festgesetzten Einrichtungen geschehen, ımmer ın Wahrhaftig-
keit, Mult un Klugheit, mıt Ehrturcht und Liebe gegenüber denen, dıe aufgrund
ıhres geweıihten Amtes die Stelle Christiı vertreten.“ Und der letzte Satz ftührt
schon ber 1ın den nächsten, der wıederum betont, da{fß dıe Laıen WI1e alle Gläubi-
A die Stellvertreter Christi als Lehrer und Hırten der Kırche bereitwillig aner-
kennen un das VO ıhnen Gesagte un: Angeordnete autftnehmen sollen.

Akzente 1m Dekret ber das Apostolat der Laıen

Wıe ın der Eıinleitung heifßßst, soll das Dekret „Natur, Eıgenart und Vielgestaltig-
keıt des Laı:enapostolates erläutern, zugleich aber auch grundlegende Prinzıpien
vorlegen un! pastorale Weıisungen geben, dıe seıner wırksameren Betätigung
helten sollen. Dies alles soll ann auch be1 der Revısıon des kanoniıischen Rechts,
sSOWweılt CS das La1enapostolat betrifft, als Norm gelten.“ Eınige Hınweıise sollen
helfen, die VO der Instruktion ANSCHOMMECNE prinzıpielle Grundlegung und das
Ort herangezogene kanonische Recht nNıt den Ausführungen des Konzıils VCI-

gleichen.
Nehmen WIr sogleich das tünfte Kapıtel „Dıie Ordnung“ ın den Blıck, e

darum geht, ın welcher Weise das Laıenapostolat durch die ı1erarchie ordnen
se1l Zunächst heifßt CS ın Nr. S 1STt die Aufgabe der Hıerarchie, das Apostolat
der Laıen tördern, Grundsätze un geistliche Hılten geben, seıne Aus-
übung auf das kırchliche GemeLhnmwohl hınzuordnen un darüber wachen, da{fß
Lehre un Ordnung gewahrt bleiben.“ Dann wırd treilich zugegeben, da{ß Ver-
einıgungen VO Laıen o1bt, dıe Aaus eigener Inıtıatıve zustande kommen un dıe
sıch sehr truchtbar für das Leben der Kırche auswiırken. war wırd azu CI -

mahnt, da nıchts hne Zustimmung der rechtmäßıigen kırchlichen Autoriıtät als
katholisch ausgegeben werden darf, aber S 1STt eıne grundsätzliche Anerkennung
der Eıgeninitiative ausgesprochen.

Es tolgen ann konkretere Anweısungen, wobe!l uns VO allem Formulierungen
aus Nr. 26 interessieren: „In den Diözesen sollen ach Möglıchkeıit beratende
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Gremien eingerichtet werden, die die apostolische Tätigkeit der Kırche 1im Bereich
der Evangelisıierung un! der Heılıgung, 1m carıtatıven un soz1ıalen Bereich un: ın
anderen Bereichen be1 entsprechender Zusammenarbeit VO Klerikern un: UOr-
densleuten MI1t den Laıien unterstuützen.“ Logischerweise tolgen ann 1m sechsten
Kapıtel Ausftführungen ber die Biıldung ZUuUn Apostolat. Unter anderem heifßt CS ın
Nr. ‚Weıl aber die Bıldung Zzu Apostolat nıcht ın blo{fß theoretischer nterwel-
SUNg bestehen kann, moge der Laıe, ZW aar stufenweise un: klug, aber doch VO An-
fang seıner Bıldung lernen, alles 1m Licht des Glaubens betrachten, beur-
teılen un: tun, durch seın Handeln sıch selbst mıiıt den anderen weıterzubilden
un: vervollkommnen und ın eınen wırkungsreichen Dienst tür die Kırche
hıneinzuwachsen.“ Ist N} nıcht angesichts solcher Formulierungen verständlıich,
dafß auch ımmer wıeder Aussagen ber die rechte Ordnung eingestreut werden? Ist
D nıcht verständlıich, da{fß VOT dem vorkonziliaren Hıntergrund 1er Aussagen SC-
macht werden, die gewöhnungsbedürftig sınd und be1 dem eınen der anderen
Ängste hervorruten können? Aut der anderen Seılite: Ist CS enn verwerflich,
Laıien sıch darauft beruten, da{fß s1e alles 1mM Licht des Glaubens betrachtet, analysıert
un beurteilt haben un:! un 1e$s der Jenes den Hırten der Kırche, den amtlıchen
Hırten müfßten WIr präzıser9 vorlegen?

In dem Zusammenhang mussen Wır och einmal]l zu vierten Kapıtel der Kır-
chenkonstitution zurückkehren. Denn CS 1St offenkundig: Solange das Apostolat
der Laıen aut den SOgeNANNTLEN Weltdienst konzentriert ISt, halten sıch die Kon-
tlıkte ın Grenzen. Jedoch: Das Konzıil hat ZWar nıcht VO der Teıilhabe aller
Hırtenamt ın innerkırchlicher Perspektive gesprochen, ohl aber davon, da{fß die
Laıien Zur unmuttelbareren Miıtarbeit mMi1t dem Apostolat der Hıerarchie beruten
werden können (vgl. 33) Darın WI1e€e ın der Formulierung, dafß S1e VO der
1erarchie gewıssen kırchlichen Amtern, dıe geistliıchen Zielen dienen, heran-
SCZOSCH werden können, lıegt eiınerseıts eıne Perspektive un: andererseıts der
Kontliktstoff. Zum eınen stellt sıch die Frage ach der Unterscheidung zwıschen
dem genuınen Dienst der Laıien un:! dem, der ıhnen durch Delegatiıon VO seıten
des Amtes übertragen Wll'd Zweıtens 1Sst deutlich geworden, da{fß der Begriff Amt
vieldeutig 1St un: nıcht auf den ordinierten Dienst beschränkt werden annn Drit-
tens wırd klar, da{ß geistlichen Zielen nıcht 1Ur das dient, W as der ordinierte
Dienst ausubt. Es bleibt allerdings die Frage, ob die Laıen geistliıchen Zielen 11UT

ann dienen, wenn S1e VO Amt azu beauftragt werden, der ob nıcht dieser Be-
oriff des Geıistlichen urz greift. Viertens 1St 1m Blick auf die Sanz konkrete
bıblische Begründung, dıe ın Lumen Gentium 33 gegeben wiırd, darauftf hinzuwe!i-
SCHIL, da{fß die Mitarbeiterinnen und Miıtarbeıiter des Apostels Paulus nıcht als sol-
che anzusehen sınd, die durch Delegation VO Apostel „unmıttelbarerer Pa
sammenarbeıt“ mıiıt dem Apostel herangezogen wurden. Dıie exegetische For-
schung hat vielmehr gezeıgt, da diese Frauen un: Männer als 1m gleichen
apostolischen Dıienst der Verkündigung betrachtet werden. In der ımmer größe-
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Ausweıtung des ın Lumen Gentium 373 ın den Blick Genommenen liegt
das Problem, N dem dann die Instruktion Stellung nehmen wollte.

Der 241e ın der Perspektive der Instruktion

Die Instruktion 1St dreigeteılt: Vorwort Theologische Prinzıpien Praktische
Verfügungen. Wer 1U CrWartetl, da{fß auf der Basıs der theologischer Prinzıpien
entsprechende Konkretisierungen VOTSCHOMMECN werden, wırd eım Lesen STUTL-

Z1g Zunächst heißt A quası als Überleitung den praktischen Verfügungen aln
Ende des ersten Teıls „Im Licht der soeben erwähnten Prinzıpien werden Nu die
entsprechenden Miıttel SCNANNT, die den Dikasterien gemeldeten Mi{fS-
bräuchen abhelten sollen. Dıie tolgenden Verfügungen sınd den Rechtsvorschriften
der Kırche entnommen.“ Konsıstent 1St das 1mM Rahmen der Instruktion NUr,
WE die Rechtsvorschriften, auf denen dıe tolgenden praktischen Verfügungen
basıeren, mıt den theologischen Prinzıpien übereinstimmen. Dıie nachkonziliare
Diıskussion gerade auch den Kanonisten ßr treilich Zweıtel daran aufkom-
INCN, ob die kırchenrechtliche Umsetzung gerade auch 1m C: ın jeder
Hınsıcht den theologischen Prinzıpien des Zweıten Vatikanischen Konzıls SC-
recht wırd Immer wıeder 1STt beklagt worden, da{fß die Texte sıch nıcht zuLt e1g-
n  n, ın Rechtsvorschriften umgeseTtZL werden. Statt also miıt Phantasıe
versuchen, eın Communio-Recht entwiıckeln, wırd oft aut das vorkonziliare
Kırchenrecht un seıne Modelle, besonders das der „SOCI1etas pertecta“ (vollkom-
INCNEC Gesellschaft), zurückgegriffen.

Im Fall der Instruktion freilich 1st och eın weıterer Bruch testzustellen. Es 1St
nıcht 11UT 5 da{fß die praktıschen Verfügungen nıcht direkt ın den theologischen
Prinzıpien des ersten Teıls gründen, sondern da{fß s1e letztlich VO anderen Prinzıi-
pıen geleitet sınd, als das, W as 1mM ersten Teıl, Wenn auch nıcht 1ın jeder Hınsıcht
adäquat, 1m Anschlufß das Zweıte Vatikanische Konzıil tormuliert wırd So
steht hınter dem praktischen eıl die hıerarchisch-juridische Ekklesiologie (kır-
chenrechtlich: das Modell der „SOCI1etas pertecta iınaequalium“); 1es läfßt auch
beim ersten eıl nochmals gCHAaAUCT hinschauen.

Wer 1St das redende Subjekt? Der Eindruck 1St nıcht VO der and weısen,
da{fß da, ın der Instruktion VO Kırche dıe ede 1St, zumindest einıgen Stel-
len das Lehramt der das Hırtenamt der Ordıinierten gemeınt 1St So CLWA, WwWenn
w heifßit, da{fß die apostolische Tätigkeıit der Laıien wichtig un drıinglıch ISt, und
dann wörtlich tfortgefahren wırd „Dıie Kırche ann VO diesem Wırken nıcht ab-
sehen «“ Der Verdacht, da{fß 1er 1Ur eınen Teıl der Kırche gedacht wiırd, be-
stätıgt sıch durch den ersten Satz des tolgenden Abschnitts: „Der Ruf ZuUur aktiven
Mıtarbeit aller Gläubigen der Sendung der Kırche 1St nıcht ungehört geblie-
ben  < Auft mich wiırkt das ann doch w1e eın Rücktfall 1n die vorkonziliare Per-
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spektive, dıe davon ausg1ing, da{fß die Kleriker un:! Ordensleute azZu da sınd,
Laıien ıhrem christlichen Auftrag anzuleiten. Ist aber nıcht die Realıtät welt-
weıt vielfach schon 5 da{f die Laıen, mıiıt der hne Anleitung, mıiıt der hne
Auftrag, VO sıch aus aktıv werden, Christ seın wollen, Gemeıunde mıtgestalten?Müssen S1e och aufgefordert werden?

In diese doch eher vorkonziliare Perspektive pafßt auch die tolgende charakteri-
stische, das Maotiıv der Instruktion benennende Formulierung: „Heute erfordert
besonders diıe vorrangıge Aufgabe der Neuevangelıisıierung, dıe das SCSAMLE olk
Gottes gemeınsam mıiıt den Priestern als ‚Protagonisten‘ angeht, die neuerlıche
und volle Bewufßtwerdung des Weltcharakters der Sendung der Laıien.“ So richtig1mM Sınn des Konzıils (!) ISt, da{fß den Laıien der Weltcharakter ın besonderer Weıse
eıgen 1St (weıl die Kırche Nur ann Kırche ISt, WEn sıe miıss1ionarısch ausgerichtet1st), sehr oılt doch, da 1es eın Grundzug der Kırche insgesamt 1St un da{ß CS
für alle 1enste und Ämter 1ın ıhr oilt Dıie Akzentsetzung wırd ann aut proble-matısche Weıse verschoben, S1e ZUr Unterscheidungen zweıer Ordnungentührt, VO denen dıe eıne als geistliche un die andere als weltliche bezeichnet
wırd Demgegenüber MUu unmifverständlich testgehalten werden: uch der
Weltdienst der Laıen 1St eın geistlicher Dienst, insotern namlıch „eIn geistlicherMensch seın  « heißt aus dem Heılıgen Geılst Gottes heraus leben

Selbst WCNN WIr zugestehen, da{fß dıe Instruktion Nur eiınen Ausschnıitt aUus der
Problematik behandelt („ein1ge Fragen ber die Mıiıtarbeit der Laıen Dıienst
der Priester“), vermif(t INan doch eıne posıtıve grundsätzliche Eınschätzungder Mıtarbeit der Laıen und vermi{fßt eıne saubere theologische Prinzıipienlehre,aut der ann dieser schmale Ausschnıitt adäquat behandelt werden annn Wenn
also dıe Instruktion nıchts anderes 1mM Sınn hat als „eıne klare un! verbindliche
Antwort geben aut drängende un: zahlreich be1 unseren Dikasterien einge-langte Anfragen VO Bıschöfen, Priestern un:! Laıen“, 1St fragen, ob nıcht
diese Fragesteller b7zw. Bıttsteller eın gespaltenes Verhältnis Zzu Zweıten Vatıka-
nıschen Konzıil haben und eher dahın tendieren, dieses wıeder VO der vorkonzi-
lıaren Theologie und Kırchenstruktur her interpretieren.

Rıchtig 1St das Prinzıp der Unersetzbarkeit des Priestertums (des priesterlichen
Dıiıenstes b7zw. des Weıheamtes). Daraus resultiert die richtige Erkenntnis: „Wenn
näamlıch ın der Gemeıinde eın Priester vorhanden ISt, ann tehlen der Dıiıenst und
die sakramentale Funktion Christi, des Hauptes un: Hırten, W as tür das Leben
der kırchlichen Gemeınnschaft unabdingbar 1St.  « Gerade weıl „eıne Gemeinschaft
VO Gläubigen ıhre Leıtung nıcht VO organısatorischen Krıterien aus dem
Vereinswesen der aus der Politik ableiten (kann)“ hılfreich UOrganısatıons-theorien für dıe Ekklesiologie seın mogen 1STt dieser Dıiıenst theologisch (!) als
unentbehrlich anzusehen. ber den theologisch verstandenen Leıtungsdienst
(„Haupt und Hırte“) hınaus sollten ann als wesentliche Aufgaben des ordıniıer-
ten Dıiıenstes auch SCNANNL werden: Verweıs auft das Evangelıum Jesu Christi,
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geistlicher Dienst A der Einheit ın Vıeltalt, Dienst der Versöhnung als Gesandte
Christı Statt (vgl. Kor D, 17-2
Rıchtig 1St auch der mifßverständliche, VON mır treilich verteidigte Satz AUuUs

Lumen Gentium 10, da{fß sıch nämlıch das gemeınsame Priestertum un: das r1e-
terLum des Dıienstes „dem Wesen un nıcht Nnur dem Grade ach unterschei-
den  < Damıt 1St namlıch gerade keine hıerarchische Unter- und Überordnung
gemeı1nt; treilich 1St der Sprachgebrauch schwierig un bedartf eintach eiıner tach-
kundıgen Erläuterung, nıcht mıiıßbraucht werden. Die Instruktion hält
ZW al den Sprachgebrauch des Konzıils test, erläutert jedoch die Zuordnung der
beiden Priestertümer auf problematische Weiıse. Ziıtiert wırd das Apostolische
Schreiben „Christifideles la1cı“: ‚Nıcht eıne Aufgabe konstituilert das Amt, SOMN-
dern das Sakrament der Weihe.“ Dıies 1St eıne schiete Alternative, insotern nam-
ıch gerade geweıht (ordıniert) wırd für eıne Aufgabe, die für das Leben der Kır-
che konstitutiv 1St. Exakt mü{fßte CS also heißen: ıne konstitutive Funktion tür
die Kırche kommt dem ordıinierten Dıienst Z eben gerade diesem
Dienst ordinıert wırd iıne konstitutive Funktion bedartf der Weıhe, un diese
begründet ann dıe spezıfısche Sendung un Verantwortung des Geweıhten. Viel-
leicht schwang aber be1 diesem Satz der Instruktion die Angst VO der Konse-

mıt, da{fß namlıch diejenigen, welche ın der Gemeıinde driese notwendige
Funktion wahrnehmen, auch veweıht werden mussen. Hıer zeıgt sıch der Rıß ın
der Argumentatıon, die Halbherzigkeit hinsıichtlich der Konsequenzen: Statt sıch
dazu durchzuringen, ber die Zugangsbedingungen für das Weıheamt disku-
tıeren, da Ja der notwendiıge Diıenst doch ohl auch wahrgenommen werden MUu
un WIr nıcht permanent ın Ausnahmesituationen leben können, bestimmen
letztlich die Zulassungskriterien, ob das, W AsSs theologisch als unverzichtbar*
geben wiırd, wiırklich unverzichtbar 1St.

In diesem Zusammenhang 1St DPS ann doch verräterisch, da{fß a der Stelle der
Instruktion, CX die Unterschiede zwıschen dem gemeınsamen Priestertum
un: dem Priestertum des Dıienstes der Bischöte un Priester geht, erster Stelle
eıne ormale und Juristische Legıtiımatıon gegeben wırd Hıngewilesen wırd nam-
ıch aut die apostolische Sukzession un die Ausstattung miıt heiliger Vollmacht,
und C® wırd als Metapher ZUrTr Beschreibung der konstitutiven Funktion des Dien-
STES die Repräsentation Jesu Christı als aupt un Herr SCNANNLT. YsSt zweıter
Stelle 1St VO der Bevollmächtigung Zur Verkündigung des Wortes Gottes, der
Feıer der Sakramente un der pastoralen Leıtung der Gläubigen die ede

Zu den praktıschen Verfügungen
Der Dıienst Wort besteht laut Instruktion „1N der seelsorgerlichen Verkündiıi-
Sung, ın der Katechese und ın der christlichen Unterweıisung, 1in der die
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lıturgische Homaiuulie eınen hervorragenden Platz haben mu{(k“ Dıiıes 1STt eın Zıtat
Aaus der Offenbarungskonstitution des Zweıten Vatıkanischen Konzıils un:!
bezieht sıch aut den spezıfischen Dienst der amtlichen Verkündigung. Es ware
gul SCWESCH, ın der Instruktion darauf hinzuweisen, dafß diesem Propheten-bzw. Lehramt alle Gläubigen Anteıl haben Dann könnte 1mM Anschlufß Al das
Konzıilszitat nıcht einfach DCSAaARL werden: „Dıie eigentliche Ausübung dieser Auf-
gaben steht dem Dıö6zesanbischofBernd Jochen Hilberath  liturgische Homilie einen hervorragenden Platz haben muß“. Dies ist ein Zitat  aus der Offenbarungskonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils und  bezieht sich auf den spezifischen Dienst der amtlichen Verkündigung. Es wäre  gut gewesen, in der Instruktion darauf hinzuweisen, daß an diesem Propheten-  bzw. Lehramt alle Gläubigen Anteil haben. Dann könnte im Anschluß an das  Konzilszitat nicht einfach gesagt werden: „Die eigentliche Ausübung dieser Auf-  gaben steht dem Diözesanbischof ... auch den Priestern und seinen Mitarbeitern  zu“, sondern könnte differenzierend formuliert werden: „Die eigentliche Verant-  wortung für die Ausübung dieser Aufgaben ...“ Dann könnte zum Beispiel ganz  konkret im Blick auf die Homilie argumentiert werden, daß dem ordinierten  Dienst die Verantwortung für die evangeliumsgemäße Verkündigung zukommt,  daß dies aber nicht bedeutet, daß der ordinierte Dienstträger in jeder Eucharistie-  feier selbst die Homilie halten muß. Darüber hinaus wird zu fragen sein, ob nicht  der Dienst der Pastoralreferenten und Pastoralreferentinnen einen spezifischen  Dienst auch am Wort darstellt, so daß ihre Einbeziehung in den Predigtdienst  von einer „gewöhnlichen Laienpredigt“ zu unterscheiden wäre.  Entsprechend der Zeichen der Zeit wird der Homilie noch einmal ein eigener  Artikel gewidmet. Daß Laien in der Eucharistiefeier nicht predigen dürfen, ist  nicht „eine bloß disziplinäre Verfügung, sondern ... ein Gesetz, das die Aufgaben  des Lehrens und Heiligens betrifft, die untereinander eng verbunden sind“. Wenn  als weitere Begründung angegeben wird: „Es geht nämlich nicht um eine eventu-  ell bessere Gabe der Darstellung oder ein größeres theologisches Wissen, sondern  vielmehr um eine demjenigen vorbehaltene Aufgabe, der mit dem Weihesakra-  ment ausgestattet wurde“, so wirkt auch diese Begründung eher formal, gar dezi-  sionistisch, und man wünschte sich eine theologische Unterfütterung dieses Ar-  guments. Aber offenbar geht es ja darum, ein Gesetz einzuschärfen, weswegen  auch alle früheren Normen als aufgehoben anzusehen sind. Dies wird ja am Ende  verstärkt durch die Bestimmung, daß alle Partikulargesetze und geltendes Ge-  wohnheitsrecht widerrufen seien.  Es fällt hier auf, daß Lumen Gentium 12 nicht zitiert wird an der Stelle, an der  davon die Rede ist, daß die Laien „gemäß ihrer Eigenart an dem prophetischen  Dienst Christi Anteil haben“. Der Blick wird sofort auf das Wirken nach außen  gelenkt, von einer innerkirchlichen Beteiligung ist nicht die Rede. Zu dieser Ten-  denz, hinter der alte hierarchisch-juridische Ekklesiologie hervorschimmert, paßt  es, daß im $ 5 des zweiten Artikels im Blick auf die Sakramente von dem Priester  als dem alleinigen „Ausspender“ der göttlichen Geheimnisse die Rede ist. Auch  hier hätte man sich gewünscht, daß das alte Spender-Empfänger-Schema im Sinn  des Konzils überwunden würde: Sakramente sind Feiern der ganzen Gemeinde,  in deren „participatio actuosa“ der ordinierte Dienstträger jeweils seine spezifi-  sche Funktion — als teilnehmender Leiter — wahrnimmt.  Sind also die Laien bloße Helfer in der Not? So sehr zu begrüßen ist, daß deut-  230auch den Priestern un seınen Miıtarbeitern
Zu sondern könnte dıtterenzierend tormuliert werden: „Die eigentliche Verant-
WOortung für dıe Ausübung dieser Aufgaben «  74 Dann könnte Beıispiel ganzkonkret 1m Blick aut die omuılıe argumentiert werden, da{ß dem ordinierten
Dıienst die Verantwortung für diıe evangelıumsgemäße Verkündigung zukommt,
da{fß 1es aber nıcht bedeutet, da{fß der ordıinierte Dienstträger ın jeder Eucharistie-
teıer selbst dıe Homiulıie halten MUuU Darüber hınaus wırd fragen se1ın, ob nıcht
der Dıienst der Pastoralreterenten un Pastoralreterentinnen eınen spezıfıschen
Dıiıenst auch Wort darstellt, da{fß ıhre Eınbeziehung ın den Predigtdienst
VO eıner „gewöhnlichen Laienpredigt“ unterscheiden ware.

Entsprechend der Zeichen der eıt wırd der Homiulie och eiınmal eın eıgener
Artıkel gewıdmet. Da{ß Laıen ın der Eucharistiefeier nıcht predigen dürten, 1St
nıcht „eıne blo{f(ß dıszıplinäre Verfügung, sondernBernd Jochen Hilberath  liturgische Homilie einen hervorragenden Platz haben muß“. Dies ist ein Zitat  aus der Offenbarungskonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils und  bezieht sich auf den spezifischen Dienst der amtlichen Verkündigung. Es wäre  gut gewesen, in der Instruktion darauf hinzuweisen, daß an diesem Propheten-  bzw. Lehramt alle Gläubigen Anteil haben. Dann könnte im Anschluß an das  Konzilszitat nicht einfach gesagt werden: „Die eigentliche Ausübung dieser Auf-  gaben steht dem Diözesanbischof ... auch den Priestern und seinen Mitarbeitern  zu“, sondern könnte differenzierend formuliert werden: „Die eigentliche Verant-  wortung für die Ausübung dieser Aufgaben ...“ Dann könnte zum Beispiel ganz  konkret im Blick auf die Homilie argumentiert werden, daß dem ordinierten  Dienst die Verantwortung für die evangeliumsgemäße Verkündigung zukommt,  daß dies aber nicht bedeutet, daß der ordinierte Dienstträger in jeder Eucharistie-  feier selbst die Homilie halten muß. Darüber hinaus wird zu fragen sein, ob nicht  der Dienst der Pastoralreferenten und Pastoralreferentinnen einen spezifischen  Dienst auch am Wort darstellt, so daß ihre Einbeziehung in den Predigtdienst  von einer „gewöhnlichen Laienpredigt“ zu unterscheiden wäre.  Entsprechend der Zeichen der Zeit wird der Homilie noch einmal ein eigener  Artikel gewidmet. Daß Laien in der Eucharistiefeier nicht predigen dürfen, ist  nicht „eine bloß disziplinäre Verfügung, sondern ... ein Gesetz, das die Aufgaben  des Lehrens und Heiligens betrifft, die untereinander eng verbunden sind“. Wenn  als weitere Begründung angegeben wird: „Es geht nämlich nicht um eine eventu-  ell bessere Gabe der Darstellung oder ein größeres theologisches Wissen, sondern  vielmehr um eine demjenigen vorbehaltene Aufgabe, der mit dem Weihesakra-  ment ausgestattet wurde“, so wirkt auch diese Begründung eher formal, gar dezi-  sionistisch, und man wünschte sich eine theologische Unterfütterung dieses Ar-  guments. Aber offenbar geht es ja darum, ein Gesetz einzuschärfen, weswegen  auch alle früheren Normen als aufgehoben anzusehen sind. Dies wird ja am Ende  verstärkt durch die Bestimmung, daß alle Partikulargesetze und geltendes Ge-  wohnheitsrecht widerrufen seien.  Es fällt hier auf, daß Lumen Gentium 12 nicht zitiert wird an der Stelle, an der  davon die Rede ist, daß die Laien „gemäß ihrer Eigenart an dem prophetischen  Dienst Christi Anteil haben“. Der Blick wird sofort auf das Wirken nach außen  gelenkt, von einer innerkirchlichen Beteiligung ist nicht die Rede. Zu dieser Ten-  denz, hinter der alte hierarchisch-juridische Ekklesiologie hervorschimmert, paßt  es, daß im $ 5 des zweiten Artikels im Blick auf die Sakramente von dem Priester  als dem alleinigen „Ausspender“ der göttlichen Geheimnisse die Rede ist. Auch  hier hätte man sich gewünscht, daß das alte Spender-Empfänger-Schema im Sinn  des Konzils überwunden würde: Sakramente sind Feiern der ganzen Gemeinde,  in deren „participatio actuosa“ der ordinierte Dienstträger jeweils seine spezifi-  sche Funktion — als teilnehmender Leiter — wahrnimmt.  Sind also die Laien bloße Helfer in der Not? So sehr zu begrüßen ist, daß deut-  230eın Gesetz, das die Aufgabendes Lehrens un:! Heıligens betrifft, dıe untereinander CNg verbunden sınd“ . Wenn
als weıtere Begründung angegeben wırd 3S geht näamlıch nıcht eıne eventLu-
ell bessere abe der Darstellung der eın oröfßeres theologisches Wıssen, sondern
vielmehr eıne demjenigen vorbehaltene Aufgabe, der mıiıt dem Weihesakra-

AUSgECSTALLEL wurde“, wırkt auch diese Begründung eher tormal, Sar ez71-
s1ıonıstıisch, un Ina  —_ wünschte sıch eıne theologische Unterfütterung dieses Ar-
SUMECNLIS. ber otfenbar geht CS Ja darum, eın (Geset7z einzuschärten,
auch alle trüheren Normen als aufgehoben anzusehen sınd Dıies wırd Ja Ende
verstärkt durch die Bestimmung, da{f alle Partikulargesetze un: geltendes Ge-
wohnheitsrecht wıderrufen selen.

Es tällt 1er auf, da{fß Lumen entium 12 nıcht zıtlert wırd der Stelle, der
davon die ede Ist, da{fß die Laıen „gemäfß iıhrer Eıgenart An dem prophetischen
Dienst Christi Anteıl haben“ Der Blick wırd sofort auft das Wırken ach außen
gelenkt, VO eiıner iınnerkıirchlichen Beteiligung 1ST nıcht die ede Zu dieser Ten-
denz, hınter der alte hıerarchisch-juridische Ekklesiologie hervorschimmert, padfst
CS da{fß 1m des zweıten Artikels 1m Blıck auf die Sakramente VO dem Priester
als dem alleinıgen „Ausspender“ der göttlıchen Geheimnisse die ede 1St. uch
1er hätte INan sıch gewünscht, da{fß das alte Spender-Empfänger-Schema 1mM Sınn
des Konzıls überwunden würde: Sakramente sınd Feıern der SaNnzZen Gemeıinde,
ın deren „particıpatio actuosa“ der ordinierte Dienstträger jeweıls seıne speziıfi-
sche Funktion als teiılnehmender Leıter wahrnımmt.

Sınd also dıe Laıen blofße Helter ın der Not? SO sehr begrüßen 1St, da{fß eut-
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lıch unterschieden wırd zwıschen dem, W as dem ordinıerten Amt qUa Amt R
kommt, und dem, W 4S nıchtordinierten Diensten zukommen ann b7zw. Aufgabe
aller ın der Gemeinde 1St, liest sıch der Zzweıte Teıl vielfach >5 als yäbe CS für die
Laıen NUur eıne begrenzte Teilnahme dem, W aAs eigentlich den Priestern zusteht.
DDies wırd dadurch verstärkt, da{fß ın der Theologıie des Amtes zunehmend auf kul-
tisch-sacerdotale Kategorıen b7zw. das Spender-Empfänger-Schema zurückgegrif-
ten wırd DDas soll doch ohl nıcht eıne Rechtfertigung der ımmer stärker ın diese
Rıchtung gehende Praxıs seın?

Gewiß braucht Nan nıcht leugnen, dafß N j1er un da auch Mifßstände x1bt,
wenn damıt gemeınt 1St, da{f dıe Grenze zwıschen dem ordinıerten Dienst un
den nıchtordinierten I )hensten verwischt wırd Freilich: Dıie Instruktion bekämpft
Mifsstände, diıe das theologische Prinzıp, das ın ıhr leitend 1St, selbst hervorruft!
och ımmer hat INa  - den Eındruck, da{fß 1m Konfliktfall, WEn die Ängste beson-
ders grofß werden, dıe Laıien 1ın besonderer Weise kritisch betrachtet werden.
der W as soll Man VO tolgenden Formulierungen 1mM Artıkel 13 halten:
Gläubige auszuwählen, die sıch durch gesunde Lehre un vorbildlichen Lebens-
wandel auszeichnen. Daher können ZuUur Ausübung dieser Aufgaben Katholiken
nıcht zugelassen werden, die keinen würdıgen Lebenswandel tühren, sıch keines

Rutes ertreuen der sıch in eıner nıcht MI1t der kırchlichen Morallehre ber-
einstimmenden tamılıiren Sıtuation befinden. Außerdem mussen s1e eıne für die
ANSCINCSSCHLC Erfüllung der ıhnen anverirauten Autgaben ertorderliche Ausbil-
dung haben.“ Das gilt doch gewns auch 1mM Blick auf die ordınıerten Priester!
Mufß das 1m Blıck auf die Laıien e1igens betont werden?

Summa SUIMNIMMAarTUIMNM wırd deutlich, da{fß dıe Instruktion eıne Communio0o-Ekkle-
siologıe vertfolgt, die den Begriff Communı10 hierarchıica als Leıitidee gewählt hat
So heißt Ende „Deren rechte Anwendung erd 1m Rahmen der ebendi-
sCn hierarchischen ‚Communi10o'‘ den Laıien VO Nutzen seın.“ Wenn die ede VO

der Communı10 hierarchica bedeutet, da{ß das Reden VO Commun10 lediglich das
tromme Mäntelchen ber dıe ach W1e€e VOT bestehende un:! theologisch begründete
un ın dem angedeuteten Sınn ach dem Schema Spender-Empfänger verstandene
hierarchische Struktur ist. könnte INa  - versucht se1n, auf eıne Communio-Ekkle-
siologie verzichten. Soll dıe Konzeption der Communı1o0 aber 1m Ernst denen
überlassen werden, die s1e ın dıeser Weıise funktionalisieren wollen? DDas 7 weıte
Vatikanıische Konzıl spricht VO der Commun1o0 hierarchica NUTI, WEn m dıe Ver-
bundenheit innerhalb der Amtstrager, also zwiıischen Bischof, Presbytern un I)Dıa-
konen bzw. zwıschen den Bischöten un dem Bischof VO Rom meınt. Dıie Kırche
1St eiıne Commun10, und ıhr gehört konstitutiv der ordınıerte Dienst. Diese
Konstıitution eıne hierarchische nNMeNNCN 1St ırreführend 12 In dieser Perspektive
eıne Theologıie der Kırche und ihrer Amter entwickeln, entspricht ar Inten-
tiıonen, die hınter dem geltenden Kirchenrecht stehen, macht jedoch den theologı-
schen Autbruch des 7 weıten Vatikanischen Konzıls rückgängıg.
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